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VIGNETTE gratis

für Menschen mit Behinderung

Alle Menschen mit Behinderungen, die folgende Voraussetzungen erfüllen, erhalten vom Bundessozialamt eine Gratis-Vignette für ihren PKW:

· Behindertenpass des Bundessozialamtes mit der Eintragung
Unzumutbarkeit der Benützung öffentlicher Verkehrsmittel
ODER

Blindheit
· Anmeldung des KFZ auf die behinderte Person

Hinweis: Ist man als zweiter Zulassungsbesitzer im Zulassungsschein eingetragen besteht keine Möglichkeit zur Befreiung von der motorbezogenen Versicherungssteuer (früher KFZ-Steuer).

Wenn die Mautvignette bereits gekauft wurde und die genannten Voraussetzungen erfüllt werden, kann die Rückerstattung der Kosten bei der Mautgesellschaft beantragt werden. 
ASFINAG MAUT SERVICE GMBH

Alpenstraße 99
5020 Salzburg.

Kostenlose Hotline der ASFINAG 00800 400 12 400
Hinweis: Das Antragsformular (für die ASFINAG) erhalten Sie beim Bundessozialamt!
Vignette gratis
Stand: 1/2012

Änderungen vorbehalten, ohne Gewähr
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